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Zitat von Seph

Diese Dienstanweisung dürfte rechtswidrig sein, worauf man im Rahmen seiner
Remonstrationspflicht natürlich hinweist  DIe Leistungsbewertung auf Basis bereits
erbrachter Leistungen hat nichts mit Nachteilen aufgrund der Schulschließungen zu
tun.

Da stimme ich dir zu. Begründung ist, dass die Schüler sich theoretisch hätten verbessern
können und Einsprüche von aus diesem Grund auch stattgegeben werden.

Kann ich leider alles nicht beurteilen, da ich als Junglehrer meine Arbeitsaufgabe erstmal
woanders sehe.
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